
 
 

 AMTSBLATT 
 für den Hochsauerlandkreis 

52. Jahrgang Herausgegeben zu Meschede am 04.05.2026 Nummer 14 
 
HERAUSGEBER: 
 
Der Landrat des Hochsauerlandkreises, Steinstraße 27, Meschede, 
Telefon: 0291/94-1424 | Fax: 0291/94-26116 | E-Mail: post@hochsauerlandkreis.de 
 
BEZUGSMÖGLICHKEITEN: 
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Außerdem wird das Amtsblatt auch im Internet zur Verfügung gestellt. Der Zugang ergibt sich über die Home-
page des Hochsauerlandkreises (www.hochsauerlandkreis.de) und dort unter der Rubrik „Politik und Verwal-
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126 HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG DES HOCHSAUER-
LANDKREISES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026 

 
Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – KrO NRW – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV. NRW 1994 S. 646) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 
78 ff der Gemeindeordnung für das Land NRW –GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 
(GV.NRW 1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises mit Beschluss 
vom 27.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich an-
fallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird    
 
im Ergebnisplan mit dem  
Gesamtbetrag der Erträge auf       629.369.234,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  636.904.407,00 € 
Fehlbedarf                  - 7.535.173,00 € 
 
im Finanzplan mit dem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  620.712.607,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 613.941.008,00 € 
 6.771.599,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  16.240.788,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 23.293.073,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.785.000,00 € 
 
festgesetzt.  
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 42.830.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 7.535.173 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
20.000.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
 
(1)  Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage (§ 56 Abs. 2 KrO) wird auf 37,88 v.H. der nach dem Gemeindefinan-

zierungsgesetz für das Jahr 2026 (GFG 2026) geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
(2)  Zur Finanzierung der ungedeckten Kosten des Jugendamtes (Produkte 06010100, 06010200, 06020100-

06021000, 06030100, 06030200) wird von den Gemeinden Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, 
Medebach, Meschede, Olsberg und Winterberg, die kein eigenes Jugendamt eingerichtet haben, gemäß § 56 
Abs. 5 KrO eine Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 23,10 v.H. der auf diese Städte / Gemeinden ent-
fallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage erhoben. 
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(3)  Zur Finanzierung der Unterdeckung der Einrichtung Kreisvolkshochschule, deren finanzielle Belange über den 
Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Schul- und Bildungseinrichtung des HSK“ abgewickelt 
werden, wird von den Städten / Gemeinden Bestwig, Eslohe, Hallenberg, Medebach, Meschede, Schmallenberg 
und Winterberg eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO i.H.v. 394.532 EUR erhoben. Der auf die einzelne 
Stadt / Gemeinde entfallende Betrag wird nach der Zahl der Einwohner zum 31.12.2024 je Stadt / Gemeinde im 
Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Städte / Gemeinden ermittelt. Die Festsetzung erfolgt nach den auf 
diese Städte / Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Es entfallen auf: 

 

 
 
(4)  Zur Finanzierung der seitens des Kreises für die Städte / Gemeinden Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Mars-

berg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg organisierte Drogen- und Suchtberatung, 
die in der praktischen Umsetzung durch den Caritas-Verband Brilon durchgeführt wird, wird von den o.g. Städ-
ten/Gemeinden eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO i.H.v. 385.000 EUR erhoben. Der auf die einzelne 
Stadt/ Gemeinde entfallende Betrag wird nach der Zahl der Einwohner zum 31.12.2024 Stadt/Gemeinde im Ver-
hältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Städte/Gemeinden ermittelt. Die Festsetzung erfolgt nach den auf diese 
Städte / Gemeinden entfallenden Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Es entfallen auf:  

 

 
 
(5)  Die Umlagen zu Abs. 1 und 2 sind in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines Monats zu zahlen. Die Umlagen zu 

Abs. 3 bis 4 sind jeweils in einer Summe zum 15.07. fällig. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Bezirksregierung in Arnsberg mit Schreiben 
vom 07.04.2026 angezeigt worden. 
 
Die nach § 56 Abs. 2 KrO erforderlichen Genehmigungen zu den vom Hochsauerlandkreis zu erhebenden Umlagen 
sind von der Bezirksregierung mit Verfügung vom 29.04.2026 erteilt worden.  
 
 
 
 

Stadt/Gemeinde Anteilige Mehr- Kreisumlagebe- Ermittelter
belastung messungsgrundlagenHebesatz

€ € %

Bestwig 40.588,82 21.929.457 0,18508812
Eslohe 34.868,71 15.942.622 0,21871378
Hallenberg 17.468,35 7.936.927 0,22008958
Medebach 31.624,64 15.328.473 0,20631304
Meschede 118.462,41 65.782.220 0,18008272
Schmallenberg 98.846,00 46.628.290 0,21198718
Winterberg 52.673,07 23.748.876 0,22179184
gesamt 394.532,00 197.296.865

Stadt/Gemeinde Anteilige Mehr- Kreisumlagebe- Ermittelter
belastung messungsgrundlagenHebesatz

€ € %
0 0 0

Bestwig 24.676,87 21.929.457 0,11252841
Brilon 61.829,58 55.759.144 0,11088689
Eslohe 21.199,20 15.942.622 0,13297186
Hallenberg 10.620,27 7.936.927 0,13380833
Marsberg 47.556,53 42.507.050 0,11187916
Medebach 19.226,90 15.328.473 0,12543258
Meschede 72.021,82 65.782.220 0,10948524
Olsberg 35.749,48 27.764.307 0,12876057
Schmallenberg 60.095,60 46.628.290 0,12888227
Winterberg 32.023,75 23.748.876 0,13484322
gesamt 385.000,00 323.327.367
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Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ab Dienstag, 05.05.2026 im Dienstgebäude der Kreisverwaltung, Zimmer 
476, Steinstraße 27, 59872 Meschede, während der Dienststunden in der Zeit vom 7.30 Uhr - 15.30 Uhr (freitags in 
der Zeit von 7.30 Uhr - 13.00 Uhr) zur Einsichtnahme verfügbar. Des Weiteren wird der Haushalt im Internet unter 
www.hochsauerlandkreis.de zur Verfügung gestellt. Die Frist der Verfügbarhaltung endet mit der Feststellung des 
Jahresabschlusses 2027. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 
b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c.) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Meschede, 04.05.2026 
 
gez. 
Grosche 
Landrat 
 
 

127 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. §10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR DAS 
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ – LZG NRW) 

 
Frau Jarmila Knezová *18.08.1981, zuletzt wohnhaft in 59755 Arnsberg, Möhneufer 2, jetzt unbekannten Aufenthaltes, 
ist die Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges HSK JC881 wegen fehlenden 
Versicherungsschutzes durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 20.04.2026 zuzustellen (Az.: 33/36.HSK 
JC881). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zustellungs-
bevollmächtigten, ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher eine öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 194, zur Ent-
gegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 20.04.2026 kann vor dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. 
 
Meschede, 04.05.2026 
 
Hochsauerlandkreis, Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
Az.: 33\36.HSK JC881 
 
gez. 
Im Auftrag 
Deventer 
 


